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Invalidenfürsorge und Invalidenversicherung

Zusammenfassung

Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung kann nicht von einer schweizerischen Invalidenfürsorge gesprochen werden, sondern lediglich von einer Invalidenfürsorge in der Schweiz. 

Als Arbeitsgeber errichtete der Bund für seine Beamten und Bediensteten Pensionskassen und Hilfskassen mit Invalidenrenten. Analog zum Bund schufen auch einzelne Kantone für ihre Beamten und Angestellten, oder für einzelne Kategorien wie Lehrer, Pensionskassen mit Invalidenleistungen. Die Kantone Waadt (1907), Glarus (1918), Solothurn (1955) und Baselstadt (1956) schufen für ihre Bevölkerung obligatorische Invalidenversicherungen. Städte wie Lausanne, Sankt Gallen, Bern, Zürich und Luzern schufen für ihre Beamten, deren Witwen und Waisen Rentenleistungen beil Alter und Invalidität. 

Archivierungsempfehlungen

Vor 1960 bewahrt das Bundesarchiv sämtliches Schriftgut auf. Nach 1960 werden die im Bundesarchiv archivierten Unterlagen der Akzession 1976/90 im Bestand E 3340 (B), Bundesamt für Sozialversicherung, vollständig aufbewahrt. Grundsätzlich gilt das auch für die Unterlagen der Akzession 1987/62 im Bestand E 3340 (B). Das Bundesarchiv behält sich jedoch vor, Unterlagen zu vernichten, die weder unter rechtlich-administrativen noch unter wissenschaftlich-historischen Gesichtspunkten als archivwürdig gelten können. 

Vor 1960 bewahren die Kantonsarchive sämtliches Schriftgut auf. Nach 1960 sollen Akten zu den Rechtsgrundlagen und zur Organisation der IV, sämtliche Protokolle der beteiligten Instanzen sowie eine repräsentative Auswahl von Akten aufbewahrt werden. 
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